
S a t z u n g 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes ''Moosbach-Rottachstraße" 

Zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Moosbach-Rottachstraße" er
läßi der Markt Sulzberg aufgrund der§§ 2 Abs. 4, 10 des Bauge
setzbuches - BauGB - in der derzeit geltenden Fassung und des 
Art. 23 der Gemeindeordnung füi den Freistaat Bayern - GO - fol
gende Änderungssatzung: 

§ 1 - Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Moosbach-Rottach
straße" gilt die Bebauungsplanzeichnung (Änderungsfassung 
vom 29.08.91) unverändert. 

Der Textteil für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Moosbach-Rottachstraße" in der Fassung vom 29.08.1991 wird 
i~ der 1. Änderung beibehalten, soweit sich nicht durch 
nachstehende Regelung Änderungen des TextteileB ergeben. 

§ 2 - § 5 (Firstrichtung, Quergiebel und Gauben) 

Abs. 2: Der Text wird gestrichen und wie folgt neu gefaßt: 

(2) Quergiebel sind nicht zugelassen. 

Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die beabsich
tigte Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes da
durch nicht beeinträchtigt wird. 

§ 3 - Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung nach§ 12 
BauGB in Kraft. 

Su~zberg, den 10.06.1992 

MARKT SULZBERG 

Fassung vom 
30.10.1991 



Ausfertigungsvermerke (vereinfachtes Verfahren): 



Begründung 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Moosbach-Rottachstraße" 

1. Damit das Bauvorhaben Hipp/Ziegeldorf in Moosbach genehmigt 
werden kann, ist die Satzungsänderung erforderlich. Der im 
Bauvorhaben geplante Quergiebel steht im Widerspruch zu§ 5 
Abs. 2 letzter Halbsatz, der als Ausnahmeregelung einen Quer
giebe l in der Breite auf 1/3 der Haupttrauflänge des Dac h es 
begrenzt. 

Diese Begrenzung der Ausnahmeregelung wird gestrichen. 

2. Da sich diese Änderung nur unwesentlich auf das Plangebiet und 
die Nachba rgebiete auswirkt, hat der Marktgemeinderat gemäß~ 
13 Abs. 1 BauGB beschlossen, auf die Bürgeranhörung und die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu verz ~chten. 

3 . Die Bebauungsplanänderung hat keine Ausw irkungen auf die 
Kostenhöhe der Erschließungsanlagen. 

Sulzberg, den 10.06.1992 

Ste inl 
1. Bür , 'er rneister 

Fassung vorn 
30.10.1991 


